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Anlass der Revision waren verschiedene par-
lamentarische Vorstösse, die teilweise seit 
2009 hängig waren und die in eine Geset-
zesrevision eingeflossen sind. Bereits in der 
Vernehmlassung 2020 hat man im Schweize-
rischen Ingenieur- und Architektenverein SIA 
das grundsätzliche Ziel der Revision begrüsst, 
insbesondere den Schutz der Bauherrschaft 

bei Baumängeln zu verbessern und eine An-
näherung des Gesetzes an die baupraxisnahe 
Norm SIA 118 herbeizuführen.

Kaufrecht: 60-Tage-Frist für Mängelrüge
Der neue Art. 201 Abs. 4 OR ist eine Ergän-
zung zum bisherigen Art.  201 OR, in dem 
sofortige Anzeige von Sachmängeln verlangt 

wird. Bei Mängeln einer Sache, die bestim-
mungsgemäss in ein unbewegliches Werk 
integriert wurden und die Mangelhaftigkeit 
des Werks verursacht haben, sind Mängel 
innert 60 Tagen anzuzeigen. Mängel, die bei 
der übungsgemässen Untersuchung nicht er-
kennbar waren, sind innert 60 Tagen nach ih-
rer Entdeckung anzuzeigen. Hinzu kommt die 
Bestimmung des neuen Art. 219a Abs. 1 OR: 
Die Frist für die Mängelrüge beträgt beim 
Grundstückkauf 60  Tage. Mängel, die bei 
der übungsgemässen Untersuchung nicht 
erkennbar waren, sind innert 60 Tagen nach 
ihrer Entdeckung anzuzeigen.

BAU- UND IMMOBILIENRECHT

Liebe Leserin, lieber Leser
Mit den Neuerungen des Werkvertragsrechts startet unsere heutige 
Ausgabe. Ab 1.  Januar 2026 treten unter anderem die Änderungen 
zu zwingenden Nachbesserungsrechten und festen Rüge- und Ver-
jährungsfristen in Kraft. Welche Neuerungen sind für das Baurecht 
relevant? Wir stellen die alten und neuen Regelungen vergleichend ta-
bellarisch gegenüber. Ab Seite 8 stehen die Änderung oder Löschung 
von Grunddienstbarkeiten im Mittelpunkt der Betrachtung. Welche Fälle 

sieht etwa das Gesetz vor, um Grunddienstbarkeiten einseitig zu verändern oder zu löschen? 
Beispiele werden anhand von Gerichtsurteilen für Sie erläutert. Und schliesslich geht es ab 
Seite 10 um die Risikoallokation in der Projektentwicklung von Arealen. Der Prozess einer Pro-
jektentwicklung wird mit all seinen Fallstricken und Unsicherheiten detailliert dargestellt. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre

Joel Weishaupt, Redaktor
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Neues Werkvertragsrecht
Per 1. Januar 2026 treten mehrere grundlegende Änderungen im OR und ZGB 
in Kraft, welche die Gewährleistungsrechte im Werkvertragsrecht, insbesondere 
im Bauwesen, deutlich stärken. Diese Änderungen betreffen zwingende Nach-
besserungsrechte, fixe Rüge- und Verjährungsfristen sowie die Ausweitung ge-
wisser Regeln zu Kaufverträgen mit Bauverpflichtung.
� Von Regula Heinzelmann

WICHTIG
Die Vereinbarung kürzerer Fristen 
ist unwirksam.
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TOP-THEMA REVISION WERKVERTRAGSRECHT

Ab Januar 2026 gilt zusätzlich folgende Re-
gelung von Art. 201 Abs. 4 OR. Soweit Mängel 
einer Sache, die bestimmungsgemäss in ein 
unbewegliches Werk integriert worden ist, die 
Mangelhaftigkeit des Werks verursacht ha-
ben, sind diese innert 60 Tagen anzuzeigen. 
Mängel, die bei der übungsgemässen Unter-
suchung nicht erkennbar waren, sind innert 
60 Tagen nach ihrer Entdeckung anzuzeigen. 
Die Vereinbarung kürzerer Fristen ist unwirk-
sam.

Weiter beträgt neu beim Grundstücks-
kauf die Frist für die Mängelrüge 60  Tage 
(Art. 219 a OR). Mängel, die bei der übungsge-
mässen Untersuchung nicht erkennbar waren, 
sind innert 60 Tagen nach ihrer Entdeckung 
anzuzeigen. Die Vereinbarung kürzerer Fristen 
ist unwirksam. Der Käufer eines Grundstücks 
mit einer Baute, die noch zu errichten ist oder 
weniger als zwei Jahre vor dem Verkauf neu 
errichtet wurde, kann auch unentgeltliche 
Verbesserung verlangen. Dieser Anspruch 
untersteht den Bestimmungen über den 
Werkvertrag. Die Ansprüche des Käufers we-
gen Mängeln des Grundstücks verjähren mit 
Ablauf von fünf Jahren nach dem Erwerb des 
Eigentums. Die Verjährungsfrist kann nicht 
zulasten des Käufers abgeändert werden. Ein 
Nachbesserungsrecht dient dem Käufer oft 
am besten und stellt für den Verkäufer in der 
Praxis meist keine wesentliche Belastung dar. 
Im Bauwesen ist es Verkäufern zumutbar, dass 
ihnen eine solche im Grunde vertragsfremde 
Pflicht aufgebürdet wird, zumal hier meist ein 
System von Planern, General- und Subunter-
nehmern anzutreffen ist, sodass es zur Erfül-
lung der Nachbesserungsschuld gar nicht auf 
die persönlichen Kenntnisse und Mittel des 
Nachbesserungspflichtigen ankommt.

Neu: Nachbesserungsrecht  
beim Grundsstückkauf
Die Klagen auf Gewährleistung wegen Män-
geln der Sache verjähren bei Fahrniskauf 
zwei Jahre nach deren Ablieferung an den 
Käufer. Das gilt auch dann, wenn dieser die 
Mängel erst später entdeckt, ausser wenn 
der Verkäufer eine Haftung auf längere Zeit 
übernommen hat. Die Frist beträgt fünf Jahre, 
wenn Mängel einer Sache, die bestimmungs-
gemäss in ein unbewegliches Werk integriert 
worden ist, die Mangelhaftigkeit des Werks 
verursacht haben (Art. 210 Abs. 2 OR).

Ein Nachbesserungsrecht besteht beim 
Grundstückkauf nur unter zwei Bedingungen: 
Der Vertragsgegenstand muss ein Grundstück 
mit einer Baute sein. Der Begriff des Grund-
stücks ergibt sich aus Art. 655 ZGB. Dazu ge-
hören nicht nur Liegenschaften, sondern auch 
in das Grundbuch aufgenommene selbst-
ständige und dauernde Rechte sowie Mitei-
gentumsanteile an Grundstücken. Der neue 
Art. 219a OR gilt also auch für Liegenschaf-
ten, sofern das Baurecht nach Art. 779 Abs. 3 
ZGB als selbstständiges und dauerndes Recht 
in das Grundbuch aufgenommen wird.

WICHTIG
Art. 219a OR gilt auch beim Kauf 
von Stockwerkeigentum nach Art. 712a ff. ZGB.

Mängelrüge im Werkvertragsrecht
Die Änderungen im Werkvertragsrecht ent-
sprechen teilweise denen im Kaufrecht. Nach 
dem neuen Art. 367 Abs. 1bis OR beträgt die 
Frist für die Mängelrüge bei einem unbeweg-
lichen Werk 60 Tage. Die Vereinbarung einer 
kürzeren Frist ist unwirksam. Dasselbe gilt für 
die folgenden Mängel eines Werks, die die 
Mangelhaftigkeit eines unbeweglichen Werks 
verursacht haben:

	• Mängel eines beweglichen Werks, das be-
stimmungsgemäss in das unbewegliche 
Werk integriert wurde

	• Mängel eines Werks, das von einem Archi-
tekten oder Ingenieur erstellt und bestim-
mungsgemäss als Grundlage für die Erstel-
lung des unbeweglichen Werks verwendet 
worden ist

Leidet das Werk an so erheblichen Mängeln 
oder weicht es sonst so sehr vom Vertrag ab, 

dass es für den Besteller unbrauchbar ist oder 
dass ihm die Annahme billigerweise nicht zu-
gemutet werden kann, so darf er diese ver-
weigern und bei Verschulden des Unterneh-
mers Schadenersatz fordern (Art. 368 Abs. 1).

Neu formuliert wurde Art. 368 Abs. 2: Sind die 
Mängel oder die Abweichungen vom Vertrag 
nicht sehr erheblich, so kann der Besteller 
einen dem Minderwert des Werks entspre-
chenden Abzug am Lohn machen oder auch, 
sofern dieses dem Unternehmer nicht über-
mässige Kosten verursacht, die unentgeltliche 
Verbesserung des Werks und bei Verschulden 
Schadenersatz verlangen. Im Falle der unent-
geltlichen Verbesserung gilt Art.  366 Abs.  2 
sinngemäss.
 
Art. 366 Abs. 2: Lässt sich während der Ausfüh-
rung des Werks eine mangelhafte oder sonst 
vertragswidrige Erstellung durch Verschulden 
des Unternehmers bestimmt voraussehen, 
so kann ihm der Besteller eine angemessene 
Frist zur Verbesserung ansetzen oder ansetzen 
lassen mit der Androhung, dass im Unterlas-
sungsfall die Verbesserung oder die Fortfüh-
rung des Werks auf Gefahr und Kosten des 
Unternehmers einem Dritten übertragen wird.

WICHTIG
Eine zum Voraus getroffene Verab-
redung, wonach der Anspruch auf unentgeltli-
che Verbesserung eingeschränkt oder ausge-
schlossen wird, ist ungültig, wenn der Mangel 
eine Baute betrifft (neuer Art. 368 Abs. 2bis OR).

Art.  370 Abs.  4 OR ergänzt den bisherigen 
Art.  370 OR: Mängel eines unbeweglichen 
Werks, die bei der Abnahme und ordnungs-
mässigen Prüfung nicht erkennbar waren, 
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Besteht bei einer  
Auszonung Anspruch auf  
eine Entschädigung?
Ein jüngerer Entscheid des Bundesgerichts 
(Urteil 1C_275/2022  vom 27.  November 
2024) führt bei Grundeigentümern zu Ver-
unsicherung. Ende November letzten Jahres 
entschied das Bundesgericht, dass die Ge-
meinde Mellingen keine Entschädigung für 
eine Auszonung von Bauland bezahlen muss. 
Der Grundeigentümerin – die vor dem kan-
tonalen Obergericht noch teilweise obsiegt 
hatte – entgeht damit eine Entschädigung in 
Millionenhöhe. Was hat der Bundesgerichts-
entscheid für Auswirkungen auf Grundeigen-
tümer? 

	� David Grimm

Ausgangslage
Der Sachverhalt, den das Bundesgericht zu 
beurteilen hatte, stellt sich stark vereinfacht 
wie folgt dar. An der Einwohnergemein-
deversammlung der Gemeinde Mellingen 
wurde die Gesamtrevision der Nutzungspla-
nung angenommen. Für A. bedeutete dies, 

dass ihr Grundstück, welches bisher in der 
Bauzone lag, ausgezont wurde und neu der 
Landwirtschaftszone zugewiesen wurde. Die 
Beschwerdeführerin gelangte daraufhin an 
das kantonale Spezialverwaltungsgericht und 
verlangte die Feststellung, wonach es sich 
bei der Auszonung um eine sog. materielle 
Enteignung handelte, und verlangte eine Ent-
schädigung von insgesamt CHF 3 532 720.–. 

Das Spezialverwaltungsgericht hiess das Be-
gehren teilweise gut und stellte fest, dass in 
Bezug auf einen Teil des Grundstücks eine 
materielle Enteignung vorlag. Gegen dieses 
Urteil erhoben A. und die Einwohnergemeinde 
Mellingen Beschwerde beim Verwaltungsge-
richt. Das Verwaltungsgericht hiess die Be-
schwerde von  A. gut, womit nunmehr eine 
materielle Enteignung in Bezug auf das ge-
samte Grundstück festgestellt wurde. Dage-
gen erhob wiederum die Einwohnergemeinde 
Mellingen Beschwerde beim Bundesgericht. 

Die Relevanz des Bundesgerichtsurteils zeigt 
sich bereits daran, dass ihm eine öffentliche 

Urteilsberatung vorausging. Das Bundesge-
richt entscheidet in der Regel aufgrund der 
Akten und nur ausnahmsweise in einer öf-
fentlichen Urteilsberatung.

Formelle/materielle Enteignung
Vorab ist die Unterscheidung zwischen for-
meller und materieller Enteignung in Erinne-
rung zu rufen. Bei einer formellen Enteignung 
wird ein vermögenswertes Recht durch einen 
Hoheitsakt einem Privaten ganz oder teilweise 
entzogen und auf die Enteignerin übertragen. 
Dem bisherigen Eigentümer werden die Ei-
gentumsrechte entzogen und gehen auf die 
Enteignerin über.

Eine materielle Enteignung liegt hingegen vor, 
wenn dem Eigentümer der bisherige oder 
ein voraussehbarer künftiger Gebrauch einer 
Sache untersagt oder in einer Weise einge-
schränkt wird, die besonders schwer wiegt, 
weil der betroffenen Person eine wesentliche 
aus dem Eigentum fliessende Befugnis ent-
zogen wird. Geht der Eingriff weniger weit, so 
wird gleichwohl eine materielle Enteignung 
angenommen, falls einzelne Personen so be-
troffen werden, dass ihr Opfer gegenüber der 
Allgemeinheit unzumutbar erscheint und es 
mit der Rechtsgleichheit nicht vereinbar wäre, 
wenn hierfür keine Entschädigung geleistet 
würde (sog. Sonderopfer). 

Vorliegend stellte sich lediglich die Frage 
nach der materiellen Enteignung, weil A. das 
Grundstück nicht ganz oder teilweise entzo-
gen wurde, sondern lediglich deren Nutzung 
eingeschränkt wurde (landwirtschaftliche 
Nutzung statt Wohn- oder Gewerbenutzung). 

Grundsätze entschädigungsloser  
Auszonung (keine RPG-konforme  
Nutzungsplanung)
Nicht jede Umzonung oder Auszonung löst 
eine Entschädigungspflicht aus. Das Bun-
desrecht stellt hohe Anforderungen an Nut-
zungsvorschriften, damit sie den verfassungs-
rechtlichen und gesetzlichen Anforderungen 
entsprechen. Werden die Nutzungsvorschrif-
ten erstmals dahin gehend revidiert, dass sie 
den bundesrechtlichen Anforderungen ent-
sprechen, und wird eine Liegenschaft nicht 
einer Bauzone zugewiesen, liegt eine Nicht-
einzonung vor. Eine solche bleibt in der Regel 
entschädigungslos. 

Bundesgerichtsentscheide
Die wegweisendsten Bundesgerichtsentscheide im Bau- und Immobilienrecht 
sowie die damit zusammenhängenden Rechtsgebiete auf einen Blick.




